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funden Es Jag ım eigenen Interesse der Kapitulare, WenNnn ihnen, WIe
s1e sagten, kein Opfer groß Wärl, den bisherigen Zustand ZUu erhalten  D
Als der Kluniazenserpapst Paschalis I1 1im Vertrag VOIN uftrı (1111) dem
deutschen Episkopat den erzZic auft die Reichslehen zumutete, entiesselte

einen urm der Entrüstung, weil seiner eit sieben Jahrhunderte
vorauseilte. Wollte INa  —_ ‚„‚Säkularisation““ WOrtlıCc deuten als Verwelt-
ichung der irche, begann s1e mit der ippinischen Schenkung und
endete mit dem Einmarsch der Pıiemontesen durch die orta Pıa amı
soll selbstverständlich kein Kirchenraub gerechtfertigt werden, aber die Bra
fahrung vieler Jahrhunderte ehrt,; daß die Vermengung der beiden OcNHsten
VOoOoN ott eingesetzten ewalten, se1 als Staatskirche, se1 als Kirchen-
staat, sich auf die Dauer nNnIC hbewährt

cheyern. Hanser.
Die Hundertjahrfeier der Errichtung des Bistums Limburg (1827)

hat' NS dem WIr schon ine Studie über den Zusammenbruch des ainzer
Erzstuhles danken, veranlaßt, die überreichen Vergütungen us irchen-
besitz ZUu beleuchten, die dem jungen Herzogtum Nassau-Usingen urc den
Reichsdeputationshauptschluß zukamen. en alinzer Stiftsbesitz wurden
auch die in den Amtern ville, Rüdesheim, Höchst, ofheim, Königstein,
ronberg und Steinheim liegenden klösterlichen Besitztümer in einer Welse
ZUrTr Entschädigung herangezogen, die in keinem Verhältnis den er  enen
inbuben stan er dem wirtschaftlich kräftigen Konvent VON ber-
bach, der alleın in den beiden Amtern V1 und RKüdesheim neben Zehnten
und ausgeliehenen Kapitalıen 1897 Morgen and assau verlor, stehen
miıt ihrem ermögen entsprechenden Ziifern die el Johannisberg, die
Klöster Eibingen, Arnstein, Mariıenhausen, Schönau, St a  (0) in Maiıinz
Abzüglıch der übernommenen Verpflichtungen Tür Pensionen berechnet
die Gesamteinnahme aus eingezogenem Stifts- und Klostergut DIS ZUT!T run-
dung des Bistums Limburg auf 3 500000 Gulden un erhebt auf statistisches
aterıa. gestütz ine aute Anklage das Fürstenhaus Nassau-Usingen,
dem seinerzeit auch das iıttel des Anti:chambrierens in Paris NIC VAR|
schlecC Wal, seine Besitzungen abzurunden.

München Pölnı:tz

Staudinger, M., Dıe Fkatholi:sche ewegung 1n Bayern in
der Zeıt des Frankiurter Parlamentes 205 Habbel,
Regensburg 925
Kaum erst wieder errichtet, waren die bayerischen Klöster wenig

einflußreich, auf die Ereignisse des Jahres 1845 sowohl in den März-
tagen als während der Zeit des Frankfurter Parlaments einen bedeutsameren
Einfluß üben. Und vielleicht hatten S1011° WIe ‚„Neue S10n““ D
el wenn S1e als Ursache des immer mehr sich greifenden Pauperismus
un der daraus resultierenden sozialen rage den Niedergang oder die Ver-
ringerung der Klöster ansprachen; denn die hier auftauchenden TODlIeme
hätten sich auch VO  — vermögenderen Konventen nıc nach den VO Jahr-
hundert vererbten Mitteln der Armenstuben USW. beschwören lassen. Die

Wirtschafiftsformen sıch zuneigende Zeit verlangte eben gebieterisch
nach anderen, entsprechenderen Hılfen Wenn sich TOotzdem eın LA un
Dbedeutsames and zwischen der unchner katholischen ewegung die

des voriıgen Jahrhunderts und den Dayerischen Ööstern iindet, ist
kein sachliches, ondern eın rein persönliches, der Universitätsprofessor un

nachmalige ADbDt aneberg VO ST Bonifaz Als Görres’ un Döllingers
Freund spielte eine wesentliıche unter den Patriotenführern, VvVon
denen ih 1U seine ruhige Milde angenehm abstechen 1ieß Er alleın
neben lerscC. un arkus Jos üller den nötigen Eintiluß aufT die Studenten-
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schait Un SIE nach der Schließung der Universitä Februar 1848 VON
unüberlegten Schritten zurückzuhalten Sein entschiedenes Auftreten Tand

größere Aufmerksamkeit, da auch ihm ne Verweisung nach Dıillingen
zugedacht WAÄdLl. Mit usnahme der unerwähnt gebliebenen ede VOMmM Balkon
des Frohsinnsgebäudes ist Hanebergs Gestalt in S{t.s sorgfältigem uch
richtig gewürdigt worden, das Uurc seine gewissenhaften Untersuchungen
über die Beziehungen zwischen den bayerischen Katholiken un dem rTrank-
furter Parlament vieles Wertvolle un Neue ZUu berichten e1iß

München Pölnıtz

Mayer, Heinrich SUuSOo, D., )ILe Klöster in Preußen DIie
staatsrechtliche ellung der Klöster un klösterlichen Ge-
nossenschaften der katholischen Kirche nach dem In Preuben
geltenden ecC Paderborn 027 Verlag Schönıingh. 46
80 Geh 2,.40
KUurz un klar schreiben, wie ayer, ist eine uns un iıne

Gottesgabe, deren SIcCHN auch unter den uristen und Kanonisten NıcC allzu-
viele rühmen können. Die besprechende Abhandlung erschien 1m AT
ra der Görres-Gesellschafift als 51 eit der Veröffentlichungen ihrer
Sektion für kKechts- un SOz1alwissenschat Man könnte also der die
Förderung der krkatholischen Wissenscha verdienten Gesellschaft auch

diesem xleinen literarischen ubiläum gratulieren, wWenn nıC. beinahe
ana erschiene, nach der herrschenden oder Unsitte fast über jeden
Fünfziger un Fünfundzwanziger, NIC Rar Fünfer, in Jubelgeschre1
auszubrechen.

ayer gibt zunächs einen geschichtlichen Überblick über die Rechts-
lage der Klöster In Preußen Desonders 1m Jahrhundert (1810—1850—1875
— 1887—1919), ann ine Darlegung der einschlägigen kanonischen Rechts-
nNOormen und ndlich die Darstellung des geltenden, durch die Reichs-
verfassung 1919 umgestalteten staatlich-preußischen Rechts Das rgebnis
seiner Untersuchung Taßt in iolgenden Sätzen ZUsammen „Die Klöster
sind 1mM allgemeinen 1m SaAaNzZel Gebiet des eutigen reuben zugelassen  9  n
kein en un keine Kongregation ist ausgeschlossen Für die Errichtung
VON Niederlassungen Ist keine Desondere Genehmigung der Regierung CI -
fordert, ausgeNOMMEN TUr ausländische Genossenschaiten. Der ax kann
die Klöster und klösterlichen Genossenschaften NiIC aufheben, solange S1e
N1ıC Zwecke verfolgen, die den Strafgesetzen zuwiderlaufen. le Klöster
können Rechtsfähigkeit nach Privatrec WIe jeder andere Verein oder
Gesellschaft erlangen; sollen S1e Körperschaften des Öffentlichen Kechtes
werden, ist eın besonderer Akt, sSe1l der Verwaltung, se1l der Gesetz-
gebung, notwendig Es gibt keine besondere staatlıche UTSIC über die
klösterlichen Genossenschaften; Ssie unterliegen NUr den TÜr alle geltenden
Gesetzen‘‘ (S 46) Vergleicht INan nit diesem rgebnis die Engherzigkeit
un Rückständigkeit des DIS I9 in mancher 1NsS1IC. noch maßgebenden
preußischen Landrechts oder die Gehässigkeit ınd Ungerechtigkeit der
Kulturkampf-Gesetzgebung, en die preußischen, aber auch die s11d-
deutschen Klöster en run ott danken für die Urc. die nNeUe
Keichsverfassung herbeigeführte Wendung ZUu esseren, mag 1eselDe auch
nicht nach dem Sinne un Geschmack des erlıner preußischen Kammer-
gerichts se1In, wIie Aaus entnehmen iIst

Von grundlegender, alle ordensrechtlichen Tobleme eit überragender
Bedeutung erscheint die VOo Verfasser (S 28 — mit Kürze und arheı
erörterte Frage, ob die katholische irche in Deutschlan als ‚‚Religions-
gesellschaft“‘‘ und inwiefern Ss1e als 35  ÖöÖrperschaf des öffentlichen Rechts‘‘
gelten kann. ayer omm ZU esultat, daß sich diese beiden Begriffe


